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§ 3

Arbeitsweise

(1) Der Verlag arbeitet nach bestätigten langfristigen 
Literaturentwicklungsplänen, durch die die Perspektiv
aufgaben des Verlages bestimmt werden. Die Literatur
entwicklungspläne bilden die Arbeitsgrundlage für die 
jährlich aufzustellenden Jahresthemenpläne.

(2) Die im Jahresthemenplan festgelegten Publika
tionen sind so zu entwickeln und zu bearbeiten, daß sie

a) das höchstmögliche politisch-fachliche Niveau 
haben,

b) typografisch bestmöglich gestaltet und ausge
stattet werden,

c) unter Beachtung der strengsten Sparsamkeit bei 
maximaler Verkürzung der Herstellungszeiten und 
strenger Termineinhaltung herausgebracht werden.

(3) Der Verlag hat seine Aufgaben in enger Zusam
menarbeit mit den zentralen und örtlichen staatlichen 
Organen zu lösen. Vor der Herausgabe von Fachlitera
tur zu Fragen der staatlichen Leitungstätigkeit ist die 
Stellungnahme des jeweils zuständigen zentralen 
Staatsorgans einzuholen. Die Herausgabe von Text
sammlungen gesetzlicher Bestimmungen sowie von wis
senschaftlichen Kommentaren erfolgt mit Zustimmung 
und unter verantwortlicher Mitwirkung der zuständi
gen zentralen staatlichen Organe.

(4) Der Verlag muß in immer stärkerem Maße be
währte Praktiker sowie Rechtswissenschaftler zur Mit
arbeit gewinnen und durch vielfältige Methoden in die 
Erfüllung seiner Aufgaben einbeziehen. Die wissen
schaftlichen Mitarbeiter des Verlages (Cheflektor, 
Lektoren, Redakteure u. a.) haben zu diesem Zweck eng 
mit den zuständigen staatlichen Organen sowie den 
wissenschaftlichen Institutionen auf dem Gebiet der 
Staats- und Rechtswissenschaft zusammenzuarbeiten. 
Besonders sind junge, befähigte Autoren aus den wis
senschaftlichen Institutionen und den staatlichen Orga
nen für eine publizistische Tätigkeit zu gewinnen und 
dabei zu fördern und zu unterstützen.

(5) Die Mitarbeiter des Verlages haben eine hohe Ver
antwortung bei der Durchführung der dem Verlag ge
stellten Aufgaben. Ihre gesamte Tätigkeit muß stets 
auf die Verwirklichung der Interessen des Arbeiter- 
und-Bauern-Staates' gerichtet sein. Zur Lösung dieser 
Aufgaben ist die schöpferische Gemeinschaftsarbeit be
sonders innerhalb der Verlagsbereiche, zwischen den 
einzelnen Redaktionen und Lektoratsgruppen, mit den 
Autoren, mit Mitarbeitern der wissenschaftlichen Insti
tutionen, gesellschaftlicher Organisationen und staat
licher Organe sowie mit den Werktätigen in den 
Druckereien des Verlages zu organisieren und zu ent
wickeln.

(6) Die Mitarbeiter des Verlages sind bei ihrer Tätig
keit zu strenger sozialistischer Disziplin und Wachsam
keit verpflichtet. Sie haben stets an der Erhöhung ihrer 
politisch-fachlichen Qualifikation zu arbeiten und an 
der ständigen Verbesserung der Arbeitsorganisation, der 
Durchsetzung des Prinzips der strengsten Sparsamkeit, 
der Steigerung der Arbeitsleistungen zur termingemäßen 
Erfüllung aller Aufgaben des Verlages mitzuarbeiten.

Die Grundsätze der Arbeitsweise für alle Mitarbeiter 
ergeben sich aus der vom Direktor zu erlassenen Ar
beitsordnung des Verlages.

§ 4 

Leitung
к

(1) Die Leitung des Verlages erfolgt nach den Grund
sätzen der Einzelleitung und der persönlichen Verant
wortung unter ständiger Einbeziehung aller Mitarbeiter 
und ihrer gesellschaftlichen Organisationen an der Ent
wicklung des Verlages.

(2) Der Verlag wird durch den Direktor geleitet, der 
vom Ministerrat berufen und abberufen wird. Der 
Direktor ist für die politische, ökonomische und organi
satorische Tätigkeit des gesamten Verlages verantwort
lich und dem Leiter des Büros des Ministerrates gegen-1» 
über rechenschaftspflichtig. Er handelt im Namen des 
Verlages auf der Grundlage der gesetzlichen Bestim
mungen und ist an die Pläne und die ihm erteilten 
Weisungen gebunden.

(3) Weisungsbefugt gegenüber dem Direktor des Ver
lages sind der Erste Stellvertreter des Vorsitzenden des 
Ministerrates und der Leiter des Büros des Minister
rates.

(4) Dem Direktor unterstehen unmittelbar als leitende 
Mitarbeiter

a) der ständige Vertreter des Direktors,

b) der Cheflektor,

c) der kaufmännische Direktor,

d) der Hauptbuchhalter.

Die Berufung und Abberufung des Stellvertreters des 
Direktors, des Cheflektors und des kaufmännischen 
Direktors erfolgt durch den Leiter des Büros des Mini
sterrates. Der Hauptbuchhalter wird nach den hierfür 
geltenden Bestimmungen berufen und abberufen.

(5) Im Falle der Verhinderung wird der Direktor 
durch seinen Stellvertreter oder einen von ihm be
stimmten anderen leitenden Mitarbeiter vertreten.

(6) Alle mit Leitungsaufgaben betrauten Mitarbeiter 
sind in ihrem Aufgabenbereich weisungsbefugt und 
persönlich verantwortlich. Sie üben ihre Tätigkeit im 
Rahmen der ges -tzlichen Bestimmungen und der Wei
sungen des Direktors aus.

(T, Die Besetzung der leitenden Funktionen in den 
Redaktionen des Verlages, die der politischen und fach
lichen Anleitung gesellschaftlicher Organisationen oder 
zentraler staatlicher Organe unterliegen, hat jeweils im 
Einvernehmen mit diesen Organisationen oder staat
lichen Organen zu erfolgen. Der Abschluß und die 
Auflösung der Arbeitsverträge für die nicht im Abs. 4 
genannten Mitarbeiter des Verlages erfolgen nach den 
hierfür geltenden Bestimmungen.


